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Dokumente des Erzbischofs

Nr. 57 Beschlüsse der Regionalkommission 
Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrechtlichen  
Kommission des Deutschen Caritasverbandes

I) Die Regionalkommission Nordrhein- Westfalen der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasver-
bandes hat in ihrer Sitzung am 12.01.2023 folgende Be-
schlüsse gefasst:

A) Änderungen in der Anlage 33 – SuE Teil 2

1. Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Fest-
setzung der Vergütung
Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission vom 8. Dezember 2022 zur Tarif-
runde Sozial- und Erziehungsdienst Teil 2 wird mit der
Maßgabe übernommen, dass alle dort beschlossenen
mittleren Werte in derselben Höhe, wie sie in Num-
mer VI des o.g. Beschlusses der Bundeskommission
ent halten sind, als neue Werte für den Bereich der
Regionalkommission Nordrhein-Westfalen festgesetzt
werden.

2. Inkrafttreten
Dieser Beschluss tritt zum 01. Januar 2023 in Kraft.

B) Inflationsausgleichsprämie

1. Übernahme der beschlossenen mittleren Werte/Festset-
zung der Vergütung
Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrecht-
lichen Kommission vom 8. Dezember 2022 zur Prämie
zur Abmilderung des schnellen Anstiegs der Verbrau-
cherpreise wird mit der Maßgabe übernommen, dass
alle dort beschlossenen mittleren Werte in derselben
Höhe, wie sie in Nummer I des o.g. Beschlusses der
Bundeskommission enthalten sind, als neue Werte für

den Bereich der Regionalkommission Nordrhein-West-
falen festgesetzt werden. 

2. Inkrafttreten
Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft.

II) Die vorstehenden Beschlüsse werden für den Bereich des
Erzbistums Köln entsprechend in Kraft gesetzt.

Köln, 8. März 2023

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 58 Geschäftsordnung für den Beraterstab  
in Fragen des Umgangs mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- und hilfebedürftiger 
Erwachsener (im Folgenden „Beraterstab“)  
des Erzbischofs von Köln

§ 1 Mitglieder

(1) Der Erzbischof ernennt die Mitglieder des Beraterstabes.
Stimmberechtige Mitglieder sind:
a. Ansprechpersonen für Betroffene von sexuellem Missbrauch,
b. unabhängige Expertinnen und Experten, grundsätzlich aus

den psychiatrisch-psychotherapeutischen, pastoralen, juris-
tischen sowie kirchenrechtlichen Disziplinen,

c. Betroffene, sofern sie nicht in anderen Gremien des Erz-
bistums Köln vertreten sind,

d. eine Vertreterin/ein Vertreter einer externen Fachberatung.

(2) Beratende ständige Mitglieder des Beraterstabes ohne Stimm-
recht sind:
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a. der Generalvikar,
b. eine im Kirchenrecht qualifizierte Person, die unabhängig

vom Offizialat ist,
c. die/der Interventionsbeauftragte,
d. die/der Präventionsbeauftragte,
e. die Leitung der Stabsstelle Aufarbeitung,
f. eine Vertreterin/ein Vertreter des Diözesan-Caritasverband

Köln, sofern der Diözesan-Caritasverband Köln keinen
eigenen Beraterstab eingerichtet hat.

(3) Im Einzelfall können weitere fachlich geeignete Personen
hinzugezogen werden.

(4) Die Ernennung der stimmberechtigten Mitglieder erfolgt
für eine Dauer von drei Jahren und kann wiederholt werden.

§ 2 Vorsitz

Den Vorsitz führt ein von den stimmberechtigten Mitgliedern 
des Beraterstabes mit einfacher Mehrheit gewähltes Mitglied. Für 
den Fall der Abwesenheit der/des Vorsitzenden wählen die stimm-
berechtigten Mitglieder des Beraterstabs eine Stellvertreterin/ 
einen Stellvertreter, ebenfalls mit einfacher Mehrheit. 

§ 3 Geschäftsführung

Die Arbeit des Beraterstabs wird insgesamt von einer Geschäfts-
stelle unterstützt. In Zusammenarbeit mit der/dem Vorsitzen-
den hat diese sicherzustellen, dass über die Sitzungen und die 
gefassten Beschlüsse ein Protokoll angefertigt wird. Geschäfts-
stelle ist die Stabsstelle Aufarbeitung.

§ 4 Gäste

Zu einzelnen Tagesordnungspunkten oder auch zu einer ge-
samten Sitzung können, nach Abstimmung zwischen der/dem 
Vorsitzenden und der Geschäftsstelle, Gäste geladen werden. 
Die Letztverantwortung liegt bei der/dem Vorsitzenden.
Gäste unterliegen der Verschwiegenheitspflicht und sichern 
dies schriftlich vor der Sitzung zu.

§ 5 Aufgaben

(1) Der Beraterstab berät den Erzbischof in allen Fragestel-
lungen, die das Thema „sexueller Missbrauch“ und die damit
verbundenen Umgangsweisen, Regelungen und strategischen
Ausrichtungen im Erzbistum Köln betreffen. Er spricht Emp-
fehlungen zum Vorgehen und zur Notwendigkeit weitergehen-
der Regelungen aus.

(2) Der Beraterstab berät das Erzbistum bei der Umsetzung
von Maßnahmen, die sich im Zuge der Aufarbeitung ergeben.
Dies betrifft vor allem Maßnahmen, die sich mit der Beteili-
gung und Einbindung von Betroffenen befassen.

(3) Der Beraterstab unterstützt die/den Interventionsbeauf-
tragte/n bei der Fallbearbeitung mit der Fachexpertise seiner
Mitglieder, berät die/den Interventionsbeauftragte/n bei der
Ausgestaltung bisher nicht getroffener Regelungen sowie zu
allen sonstigen Verfahren, die im Zusammenhang mit dem
Thema „sexueller Missbrauch“ stehen.

(4) Der Beraterstab unterstützt die/den Präventionsbeauftrag-
te/n in der fachlichen Beratung mit der Fachexpertise seiner
Mitglieder zum Monitoring von Bereichen, Aufgaben und
Themen der Prävention. Der Beraterstab berät die Stabsstelle
Prävention vor allem in Themen der tertiären Prävention im

Sinne der nachsorgenden Begleitung von Fällen, kirchlichen 
Organisationen und ehrenamtlichen sowie hauptberuflichen 
Beschäftigten.  

(5) Einzelne Mitglieder des Beraterstabes nehmen an den An-
hörungen gemäß Nr. 26 ff. der „Ordnung für den Umgang
mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder
hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige
Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ vom 6. Dezember 2019
(Amtsblatt des Erzbistums Köln 2020, Nr. 2, S. 5 ff.) teil und
sprechen eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen aus. Neben
der Teilnahme eines Mitgliedes mit juristischer Fach-Exper tise,
entscheidet die Stabsstelle Intervention in Abhängigkeit der
Erfordernisse des jeweiligen Missbrauchsfalles, ob und welche
weiteren Mitglieder des Beraterstabes an der Anhörung teil-
nehmen sollen, insofern die betroffene Person vor Beginn der
Anhörung hierzu ihr Einverständnis erteilt.

(6) Der Beraterstab informiert mindestens einmal jährlich,
mindestens in textlicher Form, den Betroffenenbeirat und die
Unabhängige Aufarbeitungskommission des Erzbistums Köln
über Erkenntnisse seiner Arbeit.

§ 6 Beratung und Beschlussfassung

(1) Zur Beratung in Fragen des Umgangs mit sexuellem Miss-
brauch Minderjähriger oder schutz- oder hilfebedürftiger Er-
wachsener, sowie in Fragen der grundsätzlichen Gestaltung der
in der Interventionsordnung festgelegten Verfahrensprozesse,
können einzelne oder mehrere Mitglieder des Beraterstabes
konsultiert werden, die eine für den konkreten Fall erforder-
liche Fachexpertise abbilden. Nach einer Bewertung der einge-
gangenen Rückmeldungen entscheidet die/der Interventions-
beauftragte über das weitere Vorgehen.

(2) Zur Beratung in Fragen der tertiären Prävention können
einzelne oder mehrere Mitglieder des Beraterstabes konsultiert
werden, die eine für den konkreten Fall erforderliche Fach-
expertise abbilden. Nach einer Bewertung der eingegangenen
Rückmeldungen entscheidet die/der Präventionsbeauftragte
über das weitere Vorgehen.

(3) Beratungen des Beraterstabes können auch im Rahmen
einer Telefon-/Videokonferenz erfolgen.

(4) In den regulären Sitzungen des Beraterstabes erfolgt die
Beschlussfassung durch die einfache Mehrheit. Die vom Be-
raterstab gefassten Beschlüsse sind für den Erzbischof nicht
bindend.

(5) Bei dringenden Fragestellungen erfolgt die Beschlussfassung 
durch eine konkrete schriftliche Anfrage der/des Interventions-
beauftragten und die schriftliche Rückmeldung der Mitglieder
des Beraterstabes (u.a. Beschlussfassung im Umlaufverfahren).

§ 7 Sitzungen

(1) Der Beraterstab tagt mindestens viermal pro Jahr. Die
Termine für das jeweilige Jahr werden am Ende des Vorjahres
festgelegt und bekannt gegeben. Im Bedarfsfall können von
der/dem Vorsitzenden zusätzliche Sitzungstermine einberufen
werden.

(2) Die Einberufung zu den Sitzungen soll mindestens eine
Woche vor der Sitzung textlich unter Angabe von Ort, Zeit und 
Tagesordnung mit Beschlussvorlagen durch die Geschäftsstelle
erfolgen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die
erst in der Sitzung gestellt werden, beschließen die an wesenden
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stimmberechtigten Mitglieder des Beraterstabs. Zur Annahme 
des Antrags ist eine einfache Mehrheit erforderlich.

(3) Sitzungsort ist i.d.R. Köln. Eine hybride oder digitale  
Sitzung ist möglich.

§ 8 Aufwandspauschale

Stimmberechtigte Mitglieder (vgl. § 1 (1)) erhalten für die  
ehrenamtliche Teilnahme an den Sitzungen des Gremiums eine 
Aufwandspauschale, zuzüglich der entstandenen Reise- und 
Fahrtkosten. Es gelten die Richtlinien für Reisekosten des Erz-
bistums Köln in der jeweils geltenden Fassung.

§ 9 Vertraulichkeit und Datenschutz

Alle Mitglieder werden, mit Beginn ihrer Tätigkeit auf die Ein-
haltung des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
sowie die Durchführungsverordnung zum KDG (KDG-DVO) 

verpflichtet. Auch nach dem Ausscheiden aus dem Beraterstab 
gilt die Verschwiegenheitsverpflichtung für die Mitglieder fort.

§ 10 Inkrafttreten

Diese Geschäftsordnung tritt mit ihrer Annahme durch den 
Beraterstab und mit der Zustimmung durch den Erzbischof 
zum 1. April 2023 in Kraft. Zugleich tritt die „Geschäftsord-
nung für den Beraterstab in Fragen des Umgangs mit sexuellem 
Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener des Erzbischofs von Köln“ vom 24. Juni 2021 
(Amtsblatt des Erzbistums Köln 2021, Nr. 85, S. 116 f.) außer 
Kraft.

Köln, 13. März 2023

+ Rainer Maria Card. Woelki
Erzbischof von Köln

Nr. 59 Neue Mitglieder im Priesterrat

Köln, 16. März 2023

Pfarrer Johannes Meißner und Pfarrer Wilhelm Darscheid 
sind neue Mitglieder des Priesterrates. Pfarrer Meißner 
rückt als Ersatzmann für den Wahlbereich Mitte auf Pfarrer  
Andreas Brocke nach; Pfarrer Darscheid rückt als Ersatz-
mann für den Wahlbereich Süd auf den verstorbenen Pfarrer 
Hermann Bartsch nach (§ 13 Abs. 1 der Wahlordnung für  
den Priesterrat in der Erzdiözese Köln vom 5. April 2019, 
Amtsblatt des Erzbistums Köln 2019, Nr. 60 S. 64 ff.). 

Nr. 60 Erwachsenenfirmung 2023

Köln, 15. März 2023

Vorbereitung auf die Erwachsenenfirmung im Hohen Dom 
zu Köln am Samstag, 27.05.2023 um 18.30 Uhr

Die Katholische Glaubensinformation „fides“ im Erzbistum 
Köln bietet aktuell folgende Kurse für Erwachsene zur Vorbe-
reitung auf den Empfang der Firmung an: 

Vorbereitung durch die kgi-fides Bonn/Rhein-Sieg: 

Der Firmkurs beginnt am 15.03.2023 um 19.00 Uhr. Die wei-
teren Termine sind am 29.03., 19.04., 03.05. und 17.05.2023 
von 19.00 bis 20.30 Uhr. Wir laden alternativ auch ein zum 
Firmwochenende vom 12. bis 14.05.2023. Firmkurs und Firm-
wochenende finden statt im Münster-Carré, Gangolfstr. 12/14 
in Bonn unter der Leitung von PR Gabriele Althen-Höhn. 
Information und Anmeldung: 
PR Gabriele Althen-Höhn 
Tel.: 0228/98588-63 
gabriele.althen-hoehn@katholisch-bonn.de 
kgi-fides@katholisch-bonn.de 
www.katholisch-werden-in-bonn.de 

Vorbereitung durch die kgi-fides Düsseldorf: 

Der Firmkurs in Düsseldorf beginnt am 17.04.2023 um 
19.00 Uhr. Die weiteren Termine am 17.04., 24.04., 08.05. 

und 15.05.2023. Sie finden von 19.30 bis 21.00 Uhr im Ge-
meindezentrum St. Mariä Empfängnis, Hohenzollernstr. 22,  
40211 Düsseldorf statt.
Information und Anmeldung: 
P. Athanasius Spies OFM 
Tel.: 0211/90690-37 
athanasius.spies@gmx.de 

Vorbereitung durch die kgi-fides Köln: 

Der Firmkurs in Köln beginnt am 13.04.2023 um 19.00 Uhr. 
Die weiteren Termine sind am 20.04., 28.04., 04.05., 11.05., 
16.05. und 23.05.2023 jeweils von 19.00 bis 21.00 Uhr.  
Zusätzlich wird ein Firmwochenende angeboten vom 13. bis 
14.05.2023 im Pfarrsaal von Maria im Kapitol, Kasinostraße 6, 
50676 Köln.
Information und Anmeldung:
Irmgard Conin 
Tel.: 0221/925847-45 
info@fides.koeln 
www.fides.koeln

Vorbereitung durch die kgi-fides Wuppertal: 

Der Wuppertaler Firmkurs beginnt am 05.04.2023 um  
19.00 Uhr als Webinar (www.kck42.de/webinar) im Rahmen 
der Reihe „Glaubensinformation“. Weitere Informationen unter 
www.kgi-wuppertal.de.
Information und Anmeldung: 
PR Dr. Werner Kleine 
Tel.: 0202/42969674 
info@kgi-wuppertal.de 

Pfarrer oder andere Pastorale Dienste, die einzelne erwachsene 
Firmbewerber/innen zu diesem Termin am 27. Mai 2023 im 
Dom vorbereiten, werden gebeten, diese direkt in der Kölner 
FIDES-Stelle, bei Irmgard Conin (Tel. 0221/92584745 und 
info@fides.koeln) mit den folgenden Angaben zu melden: 
Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Taufbescheinigung 
und Adresse des Taufpfarramtes, eine Bestätigung über die  
erfolgte Vorbereitung für dieses Sakrament.

Bekanntmachungen des Generalvikars
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